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Dienstgebäude:  
Friedrichstr. 62 -80  
40217 Düsseldorf  
 

Lieferanschrift:  
Fürstenwall 129  
40217 Düsseldorf  
 

T elefon 0211 871-01 
T elefax 0211 871-3355 
poststelle@ im.nrw.de 
www.im.nrw 

 
Öffentliche Verkehrsmittel:  
Rheinbahnlinien 732, 736, 835, 
836, U71, U72, U73, U83  

Haltestelle: Kirchplatz  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Digitalstrategie der Polizei NRW  - Robotik  
███████████████████████████ ▉
 
 
Sehr geehrter  Herr ███, 
 
zunächst möchte ich mich für die  späte  Antwort  entschuldigen  und  mich 
für  Ihr  Interesse  an  dem  neuen  Roboter  der  Polizei  NRW   bedanken. 
Dieser  wurde  durch  das  Landesamt  für  Zentrale Polizeiliche Dienste 
Nordrhein-Westfalen  (LZPD) beschafft, der Kaufvertrag  liegt mir nicht vor. 
Bezüglich Ihrer  Fragen  nehme ich wie folgt Stellung: 
 
Der Aufbau  des Innovation  Lab kostete  insgesamt rd. 4,2 Mio.   Euro. Für 
den Betrieb und die Fortentwicklung des Innovation Lab sowie die 
Entwicklung  von  Innovationen sind  für  dieses  Jahr  3,1  Millionen Euro 
vorgesehen. Zusätzlich fallen marktübliche Mietkosten für die 
Räumlichkeiten an. Die Kosten für eine kurzfristige personelle 
Verstärkung  durch externe Unterstützung  zum Aufbau  des Innovation  Lab 
belaufen  sich auf rd. 0,9 Mio.  Euro. 
  
Das Innovation  Lab ist (u.a.) wie folgt  ausgestattet:   
 

- UCC Wall und Welcome Wall (7 Segmente in 4 Zonen) 
- UCC Videokonferenzraum  (Menge  1) 
- UCC Videokonferenz  Box (Menge  2) 
- Meeting  Point/Küche 
- Werkstatt 
- Technikraum 

 
Eine detailliertere Aufstellung kann ich Ihnen aufgrund IT-
Sicherheitstechnischer  Erwägungen  leider  nicht übersenden. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Seite 2 von 2 

 
 
Zu  Ihrer  Frage  betr.  Datenmengen  kann  ich  festhalten,  dass hiermit  im 
Wesentlichen solche aus digitalen  Asservaten  gemeint  waren.  
 
Eine  Abschätzung der  möglichen Straffälligkeit von Bürgerinnen und 
Bürgern  durch die Polizei  ist rechtlich nicht zulässig.  
 
 
Ich hoffe,  Ihnen  hiermit weitergeholfen  zu haben. 
 
Mit  freundlichen  Grüßen, 
 
Im Auftrag 
 
████████ ▍


